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Bericht iiber die ausserordentliche Konferenz
der Kapitelsprisidenten

Mittwoch, den 17. August 1955, 14.30 Uhr, im Sitzungssaal Nr. 257,
Walchetor, Ziirich

Anwesende

1. Als Vertreter der Erziehungsdirektion die Herren Dr. H. Schlatter (Tages-
referent) und Dr. Weber;

2. Der Synodalvorstand: Prof. W. Zulliger, Synodalprisident; E. Grimm,
Vizeprisident; Dr. V. Vigeli, Aktuar;

3. Die Prasidenten der 16 Schulkapitel ;

4. Abordnung der Bezirksschulpflege Ziirich: die Herren Dr. Spillmann,
Prisident; Prof. Dr. J. Wyss, Vizeprasident; G. Baltensperger und H.
Muggler, Aktuare; Brander und Dr. Kappeli;

5. Als Abgeordnete der Bezirksschulpflege Winterthur: Herr Dr. Benz,

Prisident, und Herr Amberg, Aktuar;

Als Abgeordneter des Schulamtes Winterthur Herr Dr. Speich:

Als Vertreter des Schulamtes der Stadt Ziirich: Herr Stadtrat H. Sappeur,

Schulvorstand, und Herr A. Miller, 1. Sekretir;

8. Als Kreisschulpflegeprisidenten der Stadt Ziirich die Herren Dr. Etter,
Hiibscher und Schmid;

9. Als Vertreter der freien Lehrerorganisationen die Herren J. Baur, Prisi-

dent des Ziircherischen Kantonalen Lehrervereins; M. Suter, Korrespon-
denzaktuar des ZKLV; H. Frei, Prasident der Sektion Zurich des ZKLV.

=3 n

Geschdft

Beschluss des Regierungsrates vom 26. Mai 1955 betreffend die Ermich-
tigung der Erziehungsdirektion zur Dispensation jiidischer und adventisti-
scher Schiiler vom Unterricht am Samstag.

Verhandlungen

Der Synodalprasident, Herr Seminardirektor W. Zulliger, eroffnet als
Vorsitzender im Namen des Synodalvorstandes die Versammlung und be-
arusst die beiden Vertreter der Erziehungsdirektion, die Abgeordneten der
Schulkapitel und alle Giste.

Diese ausserordentliche Kapitelsprisidentenkonferenz ist veranlasst durch
den regierungsritlichen Beschluss vom 26. Mai 1955, der in Ergiinzung zu
§ 61 der Verordnung iiber das Volksschulwesen vom 7. April 1900 die
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Erziehungsdirektion im Sinne eines Versuches ermichtigt, Schiiler judi-
schen Glaubensbekenntnisses und der adventistischen Gemeinschaft vom
Besuch des Unterrichtes der Volksschule am Samstag aus religiosen Griin-
den zu befreien. (Veroffentlichung des Beschlusses und wesentliche Begriin-
dung im Amtlichen Schulblatt des Kantons Ziirich, Nr. 8, vom 1. August
1955.) Nachdem die neu beschlossene Dispensation besonders in Ziirich und
Winterthur einiges Aufsehen erregt hat, wurden zu dieser Sitzung ausser
den Kapitelsprasidenten auch Delegationen der Bezirksschulpflegen sowie
der Schulimter dieser beiden Stidte eingeladen, ausserdem die Kreisschul-
pflegeprisidenten der Stadt Ziirich und Vertretungen der kantonalen freien
Lehrerorganisation.
Der Vorsitzende schligt folgendes Vorgehen vor:
Orientierung tiber die Entwicklung des Geschiftes.
Referat von Herrn Dr. iur. H. Schlatter, Erziehungssekretar.
Voten der Giste.
a) Allgemeine Aussprache;
b) Schlussvoten der Herren Dr. Schlatter und Dr. Weber.
5. Beschlussfassung durch die Kapitelsprasidenten.

Diese Versammlungsordnung wird stillschweigend genehmigt.

e 11 B

1. Orientierung iiber die Entwicklung des Geschiftes

Herr Direktor W. Zulliger nimmt vorerst Bezug auf seinen Versuch,
eine Hinausschiebung der Veroffentlichung des regierungsritlichen Be-
schlusses im Amtlichen Schulblatt zu erwirken. Die Publikation wurde um
einen Monat verschoben.

Mit Schreiben vom 20. Juni 1955 umriss der Synodalvorstand seine Stel-
lungsnahme zuhanden der kantonalen Erziehungsdirektion wie folgt:

«Gemass § 316 des Unterrichtsgesetzes kommt der Lehrerschaft das Recht
zu, alle wichtigen Verordnungen, welche die innere Ordnung der Schule
betreffen, zu begutachten. Die nun erginzte Verordnung iiber das Volks-
schulwesen vom 7. April 1900 ist ohne Zweifel eine solche wichtige Ver-
ordnung. Und das Begutachtungsrecht der Lehrerschaft muss sich sinn-
gemiss auch auf Abianderungen und Erginzungen beziehen, sonst wird es
praktisch aufgehoben. Auch ein befristeter Versuch hat mindestens wih-
rend der Dauer seiner Durchfithrung dieselben Auswirkungen auf die innere
Ordnung der Schule wie ein Definitivum, ganz abgesehen von dem durch
den Versuch geschaffenen Prajudiz fiir die spitere definitive Regelung.»

«Der Vorstand der kantonalen Schulsynode fiihlt sich deshalb verpflich-
tet, die der Lehrerschaft gesetzlich zukommenden Rechte wahrzunehmen,
und ersucht die Erziehungsdirektion dringend, in Verbindung mit dem
Erziehungsrat und dem Synodalvorstand eine Begutachtung der erwithnten
Fragen durch die Schulkapitel anzuordnen. Dabei ergibe sich die sicher
auch der Erziehungsdirektion erwiinschte Gelegenheit, die Lehrerschaft iiber
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die Griinde aufzuklaren, welche den Erziehungs- und Regierungsrat bewo-

gen, jene Massnahmen zu beschliessen und so rasch in Kraft zu setzen.»

In einer Eingabe der Konferenz der Abteilungsvorstinde des Schul-
kapitels Ziirich vom 28. Juni 1955 an den Vorstand der ziircherischen Schul-
synode wurde mit Genugtuung von den bereits erfolgten Schritten Kenntnis
genommen und ihm die Unterstiitzung aller Bestrebungen, die darauf ab-
zlelen das Begutachtungsrecht der Lehrerschaft in vollem Umfange zu
wahren, zugesichert. Zudem regte die Vorstindekonferenz des ﬁchulkapltels
Zirich an, noch vor den Vorbereitungen zu den Septemberkapiteln zwecks
Besprechung der grundsiitzlichen Angelegenheit eine ausserordentliche Ka-
pitelsprisidentenkonferenz einzuberufen.

Der Synodalvorstand erachtete die Anregung der Ziircher Kapitel als
zweckmiissig und beantragte deshalb am 5. Juli 1955 der kantonalen Lrzie-
hungsdirektion die Einberufung einer Konferenz der Kapitelspriisidenten.
zu der im Interesse allseitiger Orientierung auch eine Vertretung des kan-
tonalen Lehrervereins l)elcrezoﬁen werden s()llle Dessen Vorstand hatte in
Verbindung mit den Vorstanden der Lehrervereine Ziirich und Winterthur.
unter Berufung auf die am 20. Juni 1955 der Erziehungsdirektion mitge-
teilte Stellungnahme des Synodalvorstandes, den Regierungs- und Erzie-
hungsrat am 25. Juni 1955 ersucht, das im Unterrichtsgesetz verankerte
Vernehmlassungsrecht zu beachlen und den Schulkapiteln sowie dem Kan-
tonalen Lehrerverein vor Beginn des Versuches noch Gelegenheit zu geben.
Stellung zu beziehen. Die Kopie einer zweiten von den Vorstinden der drei
genannten freien Lehrerorganisationen beschlossenen Eingabe, mit der aus-
fihrlichen Begriindung des gestellten Begehrens, ging dem Synodalvor-
stand am 9. Juli 1955 zu.

In ihrer Zuschrift vom 14. Juli 1955 erklirte sich die ErViehunsgsdirek
tion bereit, dem Antrag des Synodalvorstandes auf Einberufung einer ausser-
ordentlichen Kapitelsprisidenten-Konferenz zu folgen und das einleitende
Referat zu ibernehmen. Der Synodalvorstand nahm auch Kenntnis von der
am 20. Juli 1955 dem Erziehungsrat in der Angelegenheit der Samstag-
Dispensation eingereichten Eingabe des Schulamtes der Stadt Zirich.

Dass die Frage, in welcher IF'orm im Rahmen der ziircherischen Schul-
geselzgebung modllcherwelse ein Entgegenkommen gegeniiber konfessio-
nellen Mmderhelten erfolgen kinnte, mcht Zur Vernehml:‘aswngr gelangte,
ist zu bedauern. Der bynodal],)ramdent erhofft von der heutigen Tagung.
a) Die Zusicherung der Oberbehorde, dass das Vernehmlassungsrecht der

Lehrerschaft grundsiitzlich gewihrleistet bleibe und im besonderen den

Schu]kaplteln die Begutachtung des vorliegenden Geschiiftes in den

Septemberver%ammlungen dleses Jahres ermoohcht werde;

b) eine umfassende Orientierung tber alle P,lwagungen der Erziehungs-
direktion und des Erziehungsrales, die zum Regierungsratsbeschluss vom
26. Mai 1955 fithrten, um den Priésidenten eine eingehende Aufklirung
der Kapitularen zu ermoglichen.
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2. Referat von Herrn Dr.iur. H. Schlatter, Erziehungssekretar

Die Erziehungsdirekiion begrisst die Moglichkeit, gestiitzt auf das Be-
cehren des Synodalvorstandes heute die Kapitelsprasidenten und zugleich
die tibrigen Lehrervertreter sowie die Abgeordneten von Bezirks- und Orts-
schulpflegen anhiren und orientieren zu kinnen. Vermehrte derartige Zu-
sammenkiinfte. die eine Zusammenarbeit innerhalb des kantonalen Bereiches
erleichtern helfen, sind auch von der Erziehungsdirektion aus betrachtet
erwiinscht.

Der Referent setzt den Regierungsratsheschluss vom 26. Mai 1955 und
die Begriindung in der im Amtlichen Schulblatt vom 1. August 1955 ver-
offentlichten Form als bekannt voraus.

Der Regierungsrat hat die in verschiedenen Eingaben enthaltenen Ein-
wiinde gegen den Beschluss, auf Verlangen und unter bestimmten Kautelen
den Sabbatdispens zu gewihren, Stellung genommen, ist jedoch der Mei-
nung, der anﬂeordnete zeillich befristete Ver:uch sei im Inleresse einer
konkrelen Al)k]arunﬂ durchzufihren.

Der Sprecher der Erziehungsdirektion nimmt zu dem vom Synodalvor-
stand und Vorstand des Kantonalen Lehrervereins erhobenen Vorwurf, der
Regierungsrat habe durch die Unterlassung einer vorherigen Befragung
del Schulkapllel das Mitsprache- und Beaulachlun asrecht dEI Lehrerschaft
verletzt, im folgenden einlisslich Stellunrr

Beide \/orstande beriefen sich auf § 316 des U ntenlchtwebel/es und § 13
des Reglementes fiir die Schulkapitel und die Schu]synode die in dhl]
lichem \‘v ortlaut besagen: Die Schulkapitel begutachten zuhanden des Er-
ziehungsrates
a) Anderungen im Lehrplan;

h) die Einfiihrung neuer oder wesentliche Umarbeitung bestehender Lehr-
mittel der Volksschule;

c) wichtige, die innere Einrichtung der Volksschule betreffende Verord-
nungen.

In den Eingaben vom 20. Juni 1955 (Synodalvorstand) und 25. Juni 1955
(Vorstand des Kantonalen Lehrervereins) wurde die nun erginzte Verord-
nung iiber das Volksschulwesen vom 7. April 1900 als wichtige Verordnung
erklart und daraus das Mitspracherecht der Kapitel abgeleitet.

7u diesem Einwand der Lehrervertreter ist zu bemerken :

§ 316 des Unterrichtsgesetzes und § 13 des Reglementes fiir die Schul-
l\aplte] und die Schulsynode enthalten zuniichst emfach die Feststellung
der Verhand]ungbgegenstdnde und Aufgaben der Kapitel; es wird festge-
stellt, dass die Kapitel zuhanden des Erziehungsrates die genannten Fragen
begutachten. Die Kapitel werden aber bei dleben Be(rulachtun(ren leﬂel
missig nicht von sich aus titig, sondern aus Auftrag des Iurmehungzsrales.
Weder § 316 des Unterrichtsgesetzes noch § 13 des erwithnten Reglementes
sagen aber in irgendeiner Weise, dass der Erziehungsrat verpllichtet sei,
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die Gutachten einzuholen, die Kapitel also berechtigt sind, sich dazu zu
dussern. Iir Lehrmlttelfragen ergibt sich dies aus §45 des Volksschul-
geselzes, wonach neue Lehrmlttel erst nach probeweisem Gebrauch und
nach eingeholtem Gutachten der Lehrerschaft endgiiltig eingefithrt werden
sollen. Im iibrigen aber bestimmen lediglich die §§ 6 und 7 des Unterrichts-
gesetzes, dass dem Erziehungsrat die allgemeine Oberleitung der offent-
lichen Schulanstalten und die Vorbereitung der das Unterrichtswesen be-
treffenden Geselze und Verordnungen sowie die Sorge fiir den Vollzug
obliegt. «Zu diesem Behufe setzt sich der Erziehungsrat mit den untern
Schulbehirden in die nitige Verbindung.» Nur nach Massgabe dieser Be-
stimmung ist der Erziehungsrat gehalten, die Vernehmlassung der untern
Behorden, wozu auch Kapitel und Synode zidhlen, einzuholen und besteht
ein Mitwirkungs- und Vorberatungsrecht derselben. Die Versuchsklassen
stellen beispielsweise eine wesentliche Linrichtung dar, die ohne die Mit-
sprache der Kapitel eingefithrt wurde.

Die Erziehungsdirektion muss auch die einer rein wortlichen Interpre-
tation des § 316 (und des Reglementes) entspringende Auffassung ablehnen.
welche ganz generell die Verordnung iiber das Vlesschulwe%en als wich-
tige Verordnung erklirt und daraus das Recht der Kapitel ableitet, zu jeder
Anderung Stellung nehmen zu kénnen. Eine wortliche Interpretation konnte
eine unerwiinschte Konsequenz haben. Das Gesetz spricht nur von wich-
tigen Verordnungen, so dass bei wortlicher Auslegung die Gesetze und
Reglemenle aqueschlossen werden konnten. Anderaeltb enthall die Verord-
nung zahlreiche Detallbestlmmungen bei deren Anderungen die Kapitel
jedesmal in Bewegung zu setzen wiren. Die Palaﬂraphen 316 des Unter-
richtsgesetzes und 13 des Reglementes erhalten nur einen verniinftigen, der
Absicht des Gesetzes angemessenen Sinn, wenn Verordnung nicht wirtlich
im formellen Sinn verstanden, sondern als wichtiger Erlass allgemein ver-
bindlicher Natur ausgelegt wird. Nicht die Form der Vorschrift oder ihre
Stellung in einem besonderen Erlass ist ausschlaggebend, sondern ihr sach-
liches Gewicht.

Eine weilere Einschriankung ergibt sich daraus, dass § 316 wie auch § 13
des Reglementes nur die Begutachtung von Verordnungen anfiihren, «welche
die innere Einrichtung der Volksschule» betreffen. Fin vom Regierungsrat
eingeholtes Gutachten des Rechtskonsulenten befasst sich speziell auch mit
diesem Begriff. Es setzt ihn in Parallele mit den Lehrmittel- und Lehrplan-
fragen. Er betrifft wie diese Schul- und Unterrichisfragen im engen Sinn
des Wortes, zu denen die Lehrer als Fachleute und Praktiker im Unterricht
Stellung nehmen sollen, und steht im Gegensatz zu Fragen der Schulord-
nung. s entsprach nicht der Absicht des Gesetzes, den Kapiteln auch in
allen andern Fragen, die mit der Schule in irgendeinem Zusammenhang
stehen und dem Verordnungsrecht des Regierungs- und Erziehungsrates
vorbehalten sind, begutachtende Kompetenz zuzugestehen. Der Erziehungs-
rat entscheidet in eigener Kompetenz, wie weit eine Begutachtung gerecht-
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fertigt ist. Der Unterrichtsdispens gehort nach Auffassung des Gutachtens
und des Regierungsrates nicht zum Bereich der «inneren Einrichtung der
Volksschule», sondern ist eine Frage der Schulordnung und des Vollzugs
der Vorschriften tiber die Schulpflicht.

Gemiss § 7 des Unterrichtsgesetzes setzt sich der Erziehungsrat bei der
Vorbereitung wichtiger Erlasse mit den unteren Schulbehdrden nur soweit
es notig ist in Verbindung. Den Kapiteln werden Fragen vorgelegt, bei
denen fachmannische Beurteilung und unterrichtliche Erfahrung fiir einen
sachlich wichtigen Entscheid von Bedeutung ist. Die Behorden erhalten vor
allem Fragen zugewiesen, welche die Organisation der Schule und der
Schulgemeinden sowie die Durchfiihrbarkeit einzelner Massnahmen betref-
fen und fiir welche die Einholung des Gutachtens der Verwallungsbehirden
geboten ist. Der Unterrichtsdispens betrifft nach Auffassung des Regierungs-
und Erziehungsrates kein Problem, das einer weiteren fachménnisch-péda-
cogischen Priifung bedurft hatte. Es ist bezeichnend, dass in den verschie-
denen Eingaben auch in praktischer Hinsicht kein einziger Gesichtspunkt
zur Sprache gebracht wurde, der nicht bereits vom Erziehungs. und Regie-
rungsrat beachtet und gewiirdigt worden wire. Auch die Diskussion in den
Kapiteln und Schulbehdrden hitte kaum neue Momente zutage gefordert. —
Es geht um die grundsitzliche Frage, ob einer religiosen Gemeinschaft ein
Entgegenkommen gewihrt werden kann; im iibrigen handelt es sich um
Befiirchtungen, deren Triftigkeit nur der Versuch erweisen kann. Uber das
weitere Schicksal des gefassten Beschlusses hat die praktische Erfahrung
zu enlscheiden.

Die Erziehungsdirektion mochte das Verhilinis der kantonalen Schul-
behorden zu den Gemeinde- und Bezirksbehorden einerseits, zur Lehrer-
schaft und ihren gesetzlichen und freien Organisationen anderseits nicht
mit einer Prestigefrage belasten und sich auf formelle Positionen verstei-
fen. Weder die Kapitel noch die Schulpflegen werden sich beklagen, in den
letzten Jahren zu wichtigen Fragen des Unterrichtswesens ungeniigend zu
Worte gekommen zu sein. Behérden und Lehrerschaft miissen zusammen-
arbeiten, und es bedarf hiezu der engen Kontakinahme. Das kann und darf
aber die kantonalen Behirden im Bereich ihrer Kompetenzen und Verant-
wortlichkeit nicht hindern, einmal einen Entscheid zu treffen und zu han-
deln, ohne sich zuvor der allgemeinen Zustimmung versichert zu haben,
insbesondere wo es sich in erster Linie um eine Grenzfrage des Schulrechtes,
also eine politische und nicht padagogische Frage handelte. Dieses Recht
miissen sich die kantonalen Behiérden vorbehalten.

In der Eingabe des Kantonalen Lehrervereins vom 9. Juli 1955 wird in
der Unterrichtsbefreiung am Samstagvormitiag eine Verletzung der Schul-
pflicht (und der Verpflichtung des Staates, fir eine geniigende Ausbildung
eines jeden Kindes zu sorgen) erblickt. Davon kann jedoch keine Rede sein.
Man hat noch nie den Einwand erhoben, die Absenzenordnung sei gesetz-
widrig, obwohl das Gesetz ununterbrochenen Besuch der Schule vorschreibt.
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Die Moglichkeit der Dispensation ist tiberhaupt nicht im Gesetz geregelt.
Die Umschreibung der Voraussetzungen einer Dispensation und nachtrig-
lichen Entschuldigung der Schulabwesenheit ist der Verordnung zugeordnet,
und der Regierungsrat war kompetent, diese abzuindern.

Zur Schulpflicht gehort nicht nur die Verpllichtung, ein bestimmies
Stundenpensum abzusitzen; es ist ein gewisses Ausbildungsprogramm zu
erfilllen. Es ist nun nicht der Fall, dass Eltern und Schiuler von der Ver-
pflichtung eines geniigenden Unterrichtes befreit wiren. Die dispensierten
Schiiler sind zur Nacharbeitung des Stoffes verpflichtet, wobei gegebenen-
falls entweder eigentlicher Privatunterricht vorgeschrieben oder bei Nicht-
einhaltung der Verpﬂlchluncr und Nachlassen der Leistungen der Widerruf
der DIH[)EHS&[IOH erfolgen kann. Die Moglichkeit des Privatunterrichtes ist
im Geselz verankert. Eme Verletzung der Schulpflicht liegt beim privaten
Nachholen von Unterricht nicht vor, sofern die von der Schule zu fordern
den Leistungen erfillt werden. So]lLe die praktische Erfahrung jedoch zei-
gen, dass q1ch die Lehrziele allgemein oder individuell mcht erreichen
lassen so wird der Regierungsrat auch nicht z6gern, vor Ablauf der beiden
Versuchsjahre auf seinen Beschluss zuruck/,ukommen.

Auch die Einwendung, der Regierungsratsbeschluss widerspreche Ent-
scheidungen von Bundesrat und Bundesgericht beziiglich des Verhiltnisses
zwischen der Glaubens- und Gewissensfreiheit einerseits und den biirger-
lichen Rechten und Pflichien anderseits, kann nicht als stichhaltig aner-
kannt werden. Die Bundeshehirden haben wohl zu wiederholten Malen
entschieden, dass die Kantone auf Grund der verfassungsmissigcen Garantie
der Glaubens- und Gewissensfreiheit nicht verpflichtet sind, den Samstag
freizugeben. Trotz den zahlreichen individuellen und generellen Dispensa-
tionen in andern Kantonen ist aber kein Entscheid bekannt, der dies den
Kantonen als Verletzung der Rechtsgleichheit und der Verpflichtung zu
geniigendem Primarunterricht verbieten wiirde.

Es handelt sich um eine Grenzfrage zwischen der Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit und der biirgerlichen Schu]pﬁlchl Geht die letztere im allge-
meinen der Glaubens- und Gewissensfreiheit vor, so heisst dies nicht, dass
in allen Detailfragen der Abgrenzung der Schulpflicht notwendigerweise
der absolute Vorranff Aukommen muss. Im einzelnen ist HOI‘"fdl’l‘f abzu-
wiigen, ob der (;laubensfrelhelt (als Individualrecht, aber auch als Staats-
mamme) oder der Verpflichtung zu geniigendem Primarschulunterricht und
dem Unterrichtsrecht (ebenfalls als lndlvldualrechl und Staatsgrundsalz)
der Vorzug gegeben werden soll. Dr. H. Marti, Professor der Rechte an der
Universitit Bern, untersuchte in seiner 1954 erschienenen Schrift «Die
religiose Priaambel der Bundesverfassung» die Bedeutung der Priambel
fiir die Auslegung der Verfassung und die Grenzziehung der Glaubens- und
(,ewubensfrelhelt gegeniiber den burﬂerhchen Pflichten. Die U ntersuchung
ergibt, «die in der Bundesverfassung gewihrleistete Religionsfreiheits» stehe
«auf einer andern, héhern Ebene als die iibrigen Freiheitsrechte». so dass
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«eine Aufhebung der Religionsfreiheit eine Uberschreitung der dem Staat
absolut unverruckbar geselzten Schranken» wire. «Sorgt der Staat fiir die
Ausbildung der Ju“end so kann die Schulpflicht in KO”]blOn geraten mit
dem rellgmben Feiertag etwa der Adventisten, welche ihre I&lnder am Sams-
tag eben nicht in die staatliche Schule, sondern in ihren Gottesdienst schik-
ken wollen. — Solche Konflikte lassen sich nie befriedigend losen. Unsere
Bundesverfassung 16st sie nur scheinbar, wenn sie sagt, dass Glaubens-
ansichten nicht von der Erfiillung burgerhcher Pflichten befreien. Schon
unser Lehrer Walter Burckhardt hat in seinem Kommentar geschrieben, dass
nicht jede Rechtspflicht, weil biirgerliche Pflicht, immer den Vorrang vor
der Glaubens- und Gewissensfreiheit verdient. — Von hier aus gesehen ist
es kaum zu verantworten, Adventisten zu bestrafen, weil sie ihre Kinder
am Samstag nicht in die Schule schicken, denn das Interesse an der Teil-
nahme aller Schiiller am Samstag-Unterricht kann bei weilem nicht gross
genug sein, um sie von der Finhaltung eines religitsen Ieiertages abzu-
halten.»

Die Erziehungsdirektion halt dafiir, dass in dieser Frage der Grenz-
ziechung und Interessenabwiigung der Versuch eines Entﬂefrenkommens
eines Aktes der Toleranz, ohne G(:‘fahrduntEr der Prinzipien der Volksschule
cemacht werden darf,

Befiirchtungen gehen vor allem dahin, dass die Ordnung des Unterrichtes
in I'rage gestellt werden kinnte und sich piadagogisch unerwiinschte Span-
nungen im Verhaltnis der dlspenswrten Schiiler zur Klasse ergeben konnten.
Ob so]che Spannungen grosser sein werden, wenn ein Kind den Unterricht
tiberhaupt nicht besucht “als wenn es nach blsherlgem Recht dem Unterricht
mit verschrinkten Armen folgt, mag zweifelhaft sein. Wenn Eltern gewillt
sind, in dieser Hinsicht mehr Nachteile in Kauf zu nehmen, so besteht kein
Grund, ihnen von Staates wegen davor zu sein und deswegen schon auf
einen Versuch zu verzichten, solange das Kind keinen Schaden erleidet. An
ausserkantonalen Schulen bewahrheiteten sich die gedusserten Befiirchtun-
cen nicht. Anlisslich einer Umfrage der Erziehungsdirektoren-Konferenz
wurden aus den Kantonen, die den Dispens gewihren, keine ernsthaften
Storungen des Unterrichts gemeldet; ablehnende Kantone beriefen sich

ausschliesslich auf das Prinzip der Schulpflicht als solches.

Die Erziehungsdirektion verkennt nicht, dass bei einer Hiaufung von
Dispensationen in einer Klasse gewisse Unzukommlichkeiten eintreten kon-
nen. Nach den seinerzeit durchgefiihrten Erhebungen sind im Kanton unge-
fahr 50 Dispensationen adventistischer Kinder zu erwarten, davon 20 in
der Stadt Ziirich. Bei den jidischen Kindern ist mit etwa 50 Dispensierten
im ganzen zu rechnen, die alle in der Stadt Ziirich wohnen diirften. Die
Zahlen basieren auf der Voraussetzung, dass sowohl die heute bestehende
Schule des Jiidischen Schulvereins als auch die Schule der Adventsmission
wie beabsichtigt in den nichsten Jahren voll ausgebaut werden, wobei sich
vorldufig, d. h. bis zum Vollausbau mehr Dispensationsfille ergeben wer-
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den. In der Stadt Ziirich wiirden nach dem Vollausbau voraussichtlich etwa
zwei Promille aller Schiiler des Sabbatdispenses teilhaftig. Zahlenmassig
diirfte dieses Verhiltnis an sich tragbar sein, sofern sich die Bewilligungen
eben nicht zu sehr auf einzelne Klassen konzentrieren.

In der Eingabe vom 9. Juli 1955 wird der durch den Regierungsrats-
beschluss geschaffenen provisorischen Regelung der Charakter des Ver-
suches abgesprochen, da ein solcher zuerst im kleinen hitte ausprobiert
werden miissen. Diese Versuche sind aber in anderen Kantonen im kleineren
und griosseren Rahmen bereits durchgefihrt worden, so dass es figlich
nicht mehr notwendig war, sie im Kanton Ziirich zu wiederholen. Schon
seit lingerem dispensieren ginzlich vom Samstagsunterricht: Genf und
Bern generell, ferner Luzern, St. Gallen und Thurgau gemiss Beschluss der
Gemeinden, Appenzell A.-Rh in Einzelfillen. Vor allem ist neuerdings
neben Schaffhausen auch Basel-Stadt zur Unterrichtsbefreiung an allen
Schulen, und zwar Volks- und Mittelschulen, tibergegangen, so dass heute
alle grosseren Stidte (Bern, Luzern, Genf, Basel, Schaffhausen, St. Gallen)
sich unter den dispensierenden Orten finden. Auch dort sind anfénglich
sicherlich die gleichen Befiirchtungen laut geworden, was aber die Kantone
und Stddte nicht abgehalten hal, den Versuch zu wagen und bisher daran
festzuhalten. Der Erziehungsdirektion ist nicht bekannt, dass ein Kanton
oder eine grossere Gemeinde auf Grund der praktischen Erfahrungen wie-
der davon abgegangen wire. So war es nicht vermessen, wenn sich Ziirich
versuchsweise anschloss, nachdem sich auch die Erziehungsdirektoren-Kon-
ferenz eher positiv ausgesprochen hatte. Was fiir uns von besonderer Bedeu-
tung werden kann, ist eigentlich nur die Frage der zahlenmissigen Ver-
teilung und die Auswirkung zahlreicher Dispensationen in einem Schulkreis
und wenigen Klassen. Ausgerechnet diese Frage liesse sich mit einem Klein-
versuch nicht priifen, weshalb es als richtig betrachtet wird, den Versuch
im gesamten zu wagen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass ein ortlich
beschrinkter Versuch den Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit verletzt, wes-
‘halb auch die Moglichkeit, die Befreiung dem Ermessen der Gemeinden zu
tiberlassen, nicht in Betracht fiel.

Heute ist es so, dass sich in der Frage der Dispensation einerseils grund-
sitzliche Meinungen der Rechtsanwendung und Rechtspolitik gegeniiber
stehen und anderseits vorerst rein theoretische Befiirchtungen in bezug auf
die praktischen Auswirkungen. Hinsichtlich der ersteren Differenzen haben
Erziehungs- und Regierungsrat entschieden im Sinne einer Haltung der
Toleranz gegeniiber einer mit tiberzeugter Glaubigkeit vertretenen religisen
Anschauung, auch wenn sie nur von einer kleinen Minoritat der Bevilke-
rung vertreten wird, um ihr einen Gewissenskonflikt zu ersparen und sie
nicht in die Zwangslage der Pflichtverweigerung, der Illegalitiat zu ver-
setzen. Dies geschah unter der Voraussetzung, dass sich diese Toleranz ohne
erhebliche Storungen des Unterrichtsbetriebes und der Schulorganisation
durchfiihren lasst. Hierliber soll der fiir das laufende und néchste Schul-
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jahr angeordnete praktische Versuch moglichst Aufschluss geben. Die Schul-
pflegen haben hieriiber Bericht zu erstatten. Es ist ihnen moglich, jederzeit
und nicht erst bei Ablauf der Frist auf eintretende Unzukémmlichkeiten
hinzuweisen. Erst auf Grund der Erfahrungen wird es moglich sein, einen
fruchtbaren Meinungsaustausch zu pflegen. Dle Eruehungbdlrektlon ersucht
die Lehrerschaft und die Schulbehérden, zu diesem Versuch Hand zu bieten.

Bei der Zuriickhaltung des Erziehungsrates — der Entscheid ist ihm nicht
leicht gefallen — brauchen Lehrerschaft und Behorden nicht zu befirchten,
dass unginstige Erfahrungen tibergangen wiirden oder Erziehungs- und
Regierungsrat nicht den Mut fanden, die Dispensation aufzuheben. Die Er-
ziehungsdirektion wird bei den Vernehmlassungen die Lehrer, die nun in
ihren Klassen mit Unterrichtsbefreiungen zu tun haben, selbst zu Worte
kommen lassen. Der Entscheid soll in ruhiger, sachlicher Wiirdigung der
praktischen Auswirkungen beurteilt werden, bevor eine endgiiltice Rege-
lung erfolgt.

Der Synodalprasident stattet dem Referenten den Dank dafiir ab, die
Auffassung der kantonalen Oberbehirden vertreten zu haben und fragt ihn
an, ob diese der Lehrerschaft das Recht aberkennen, zum vorliegenden Ge-
schift begutachtend Stellung zu beziehen.

Herr Dr. Schlatter antwortet, in diesem Falle bestehe keine Verpflich-
tung, die Kapitel mit der Begutachtung zu betrauen.

Auf die weitere Frage des Synodalprisidenten, ob die fraghche Begut-
achtung jedoch gewahrt werde, nachdem die Lehrerschaft sie ausdruckllch
beanspruche, antwortet Herr Dr. Schlatter: «FEinstweilen nicht.»

3. Voten der Gaste

Herr Dr. Spillmann, Prisident der Bezirksschulpflege Ziirich, erklirt,
das Biiro der Pflege habe auf eine materielle Stellungnahme zum Entscheid
vom 26. Mai 1955 verzichtet, da es sich um einen Beschluss der vorgesetz-
ten Behorde handelte. Die Ziircher Bezirksschulpfleger nahmen ihn in der
Plenarsitzung vom 29. Juni 1955 zur Kenntnis. Bei dieser Gelegenheit wurde
aus der Veraammlung heraus dessen Bekanntgabe an die Glaubensgemein-
schaften, bevor die Lehrerschaft orientiert war, gertuigt. Herr Dr. S])lllmann
war als Prasident der Meinung, es bestehe eine Vernehmlabbungbpﬂlcht
seitens der Lehrerschaft. — Persb’n]ich halt er dafiir, die in dem vom Regie-
rungsrat eingeholten Rechtsgutachten vertretene Auffas'auncr wiirde durch
die Juristen nicht einheitlich bestatigt, da im Hinblick auf das Recht zur
Begutachtung sich die materielle Bedeutung «wichtiger Verordnungen,
welche die innere Einrichtung» der Volksschule betreffen, unterstreichen
lasse. Man konnte auch die Auffassung vertreten, der krasse Eingriff ins
Obligatorium der Schulpflicht sei in erster Linie von der padagogischen
Seite aus zu beurteilen. Nachdem jedoch die Erziehungsdirektion bereits
rechtsgiiltig ermachtigt ist, im Sinne eines Versuches am Samstag einzelne
Kinder aus religitsen Griinden vom Schulbesuch zu befreien, liesse sich
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die Frage des Begutachtungsrechtes ohne Priajudiz dadurch aus der Welt
schaffen, dass die begutachtenden Ausserungen der Schulkapitel gegen Ende
der zweijahrigen Versuchsperiode eingeholt wiirden. — Ob in den ver-
hiltnismiéssig wenig Féllen den Angehiorigen religioser Minderheiten ein
Entgegenkommen gewéhrt werden darf, wird sich zeigen. Die Bezirksschul-
pflege Ziirich behilt sich vor, nach der niheren Begriindung des Beschlusses
in einem spiteren Zeitpunkt in einer Sondersitzung eine malerielle Stel-
lungsnahme zu beschliessen.

Herr Prof. Benz, Prasident der Bezirksschulpflege Winterthur: Anlasslich
der Bekanntgabe des Regierungsratsbeschlusses im Plenum wurde weder
in rechtlicher noch malerieller Beziehung eine Diskussion gewiinscht. —
Personlich findet Herr Prof. Benz, es sei nicht leicht, Minderleistungen von
Schiilern, die trotz Gesuch um Dispensation ihrer Schulleistungen wegen
nicht in den Genuss der Befreiung vom Samstagunterricht gelangen, zu
begriinden, und bekundet Verstindnis fiir die dem Lehrer iiberbundene
heikle Aufgabe. Es wird schwer halten, die — wenn vorlaufig auch nur
provisorisch — getroffene Massnahme zu widerrufen.

Herr A. Miiller, 1. Sekretir des Schulamtes der Stadt Ziirich: Er méchte
sich nicht an Befiirchtungen halten und bemiiht sich, soweit als moglich auf
Tatsachen abzustellen. Obschon weder der Zentralschulpflege noch der
Prisidentenkonferenz formell ein Recht auf Vorberatung zustand, hitten
beide Instanzen erwartet, dass sie von den kantonalen Behordestellen vor-
her befragt worden wéren. Nach dem Hinweis auf die einlissliche Eingabe
des Schulamtes der Stadt Ziirich vom 20. Juli 1955 an den Erziehungsrat
erfolgt die Mitteilung, auf stadtischem Boden seien bis heute zwei (;esuche
fir Kinder adventistischer Eltern una 97 Gesuche (von denen 50 auf den
Schulkreis Ziirich-Uto entfallen) fir Kinder israelitischer Eltern ein-
gegangen. Einzelne stiadtische Klassen werden voraussichtlich mit bis zu
sieben Dispensationen betroffen. Obgleich der Jidische Schulverein den
Vollausbau der von ihm gefiihrten Privatschule zugesichert hat, vermutet
der Abgeordnete des Schulamtes, dass Familien, die den Samstag als reli-
giosen Feiertag sireng einhalten, gestiitzt auf die neue Regelung an der
Volksschule ihre Kinder kiinftig dieser iiberlassen werden. Bereits ist eine
Situation eingetreten, die der Schulverwaltung, bzw. den Schulprisidenten
erhebliche Schw1er1gke1{en bereitet (Hamdhabunor der Absenzenordnung),
ebenso den Lehrern (Unzukéommlichkeiten fiir den Schulbetrieb, Wlder-
rufung der Dispensation usw.) und den ihnen anvertrauten Klassen (pida-
gogische Probleme wie dasjenige der Verhinderung einer konfessionellen
Aufspaltung).

Herr Dr. Speich, Vertreter des Schulamtes Winterthur: Die Winterthurer
Schulbehdrde verzichtete auf eine materielle Stellungnahme zum fraglichen
Regierungsratsbeschluss. Zwei Dispensationsgesuche wurden bew1lhot

Herr Kreisschulpflegeprisident Schmid, Ziirich-Glattal : Er 1HUbtrlert an
einem Beispiel in der Praxis sich ergebende Schwierigkeiten und beleuchtet
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in grundsitzlicher Hinsicht kritisch die problematische Losung, bei der
lediglich der Intelligente seinem Glauben nachleben kann, weil sich die
Toleranz nicht so weit erstreckt, dass sie auch den Schwachen vom Gewis-
senskonflikt entbindet.

Herr Kreisschulpflegepréasident Hiibscher, Ziirich-Limmattal: Er be-
firchtet vor allem, die neue Regelung trage ein trennendes Element in die
Volksschule, statt das Verbindende zu betonen. Zweifellos handelt es sich
um eine «wichtige, die innere Einrichtung der Volksschule betreffende
Verordnungs. Die heutige Orientierung seitens der Erziehungsdirektion
hitte frither erfolgen miissen; gewisse Widerstinde wiren dann voraus-
sichtlich im voraus beseitigt worden. Wieso nahm die Oberbehirde alle
Bedenken, wie sie nachtriglich in der Eingabe des Schulamtes der Stadt
Zirich vom 20. Juli 1955 zusammengefasst werden mussten, nicht recht-
zeitig zur Kenntnis? Im tbrigen entsprechen die Darlegungen Herrn Hiib-
schers den vorstehenden Schlussausfithrungen von Herrn Prof. Benz.

Herr /. Baur, Prasident des Ziircherischen Kantonalen Lehrervereins:
Er geht als Vertreter der kantonalen freien Lehrerorganisation von der An-
nahme aus, eine schriftliche Antwort auf die Emvaben vom 25. Juni 1955
und 9. Juli 1955 werde noch eintreffen. Im Referate des Sprechers der Er-
ziehungsdirektion erfuhr die Frage des Begutachtungsrechtes eine rein juri-
stische Beleuchtung. Die Lehrelschaft w1rd auf alle I*alle sowohl die Frage
ihres Rechtes auf Begutachtung als auch das Problem der Schulpflicht iiber-
priufen. Soll die Volksschule ihren Auftrag gut erfiillen, miissen auch die
Lehrer zu Worte kommen. Die Begutachtung ist eine notwendige Mass-
nahme. Dass sie in bezug auf die Vorlleﬂende besonders wichtige Ange-
legenheit nicht zur Anwendunflr kam, erweckt Befremden. Die Vermutung,
der Regierungsrat habe seinen BBSCthbb vom 26. Mai 1955 iibereilt gefasst,
um ihn ruckwirkend auf den Anfang des laufenden Schuljahres noch in
Kraft setzen zu konnen, dringt sich auf. Auf Grund welcher Paragraphen
wurden lediglich die Rektoren der Mittelschulen vorher konsultiert? Es
wird notwendig sein, die Schulkapitel in jeder Beziehung umfassend zu
orientieren. Wiinschenswert ware die Veriffentlichung des von Herrn Dr.
Schlatter gehaltenen Referates im «Padagogischen Beobachter». Der Votant
driickt im ibrigen die Hoffnung aus, bei guter kiinftiger Zusammenarbeit
mit den kantonalen Oberbehiérden werde sich eine bessere Losung finden
lassen als die heutige. Diese ist offensichtlich unhaltbar.

4. a) Allgemeine Aussprache

Herr A. Zeitz, Prasident des Gesamtkapitels Ziirich: Die Mitglieder des
Schulkapitels Ziirich werden sich mit der im heutigen Referat vorgetra-
cenen Interpretation des Begutachtungsrechtes auseinandersetzen wollen.
Wegleitend bleibt das Reglement fiir die Schulkapitel und die Schulsynode
vom 19. September 1912, nach welchem «wichtige, die innere Einrichtung
der Volksschule betreffende Verordnungen» zuhanden des Erziehungsrates
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zu begutachten sind. Der Samstagdispens wirkt sich zweifellos auf die in-
nere Ordnung der Schule aus. Dass die Ziircher Kapitularen sich auf alle
Fille bereits in den Septemberversammlungen auch dartiber dussern wer-
den, ist vorauszusehen. Der Sprechende legt an Beispielen dar, wie durch
die nur teilweise Gewahrung der Toleranz ungleiches Recht entsteht, was
auch bei den Kindern nicht zu verantwortende Gewissensbelastungen er-
gibt. Die Lehrerschaft hat aus padagogischen Erwigungen heraus die Pilicht,
sich vernehmen zu lassen.

Herr O. Meier (Kapitel Pfiffikon) fiihrt aus, der Beschluss tiber die
Befreiung israelitischer Kinder von manuellen Arbeiten am Samstagvor-
mittag sei nicht erst 1914 (wie im Amtlichen Schulblatt vom 1. August 1955
publiziert), sondern bereits 1902 erfolgt, worauf der regierungsritliche
Entscheid, allerdings in berichtigender Form, 1914 nochmals zur Veroffent-
lichung gelangte. Die manuelle Dispensation wurde mit der Weisung von
1922, die der Erziehungsrat (ermichtigt durch den Regierungsrat) den
Schulpflegen und der Lehrerschaft zukommen liess, eingeschrankt. — Eine
typisch stadtische Lisung auch in dorfliche Gemeinschaften zu tragen,
mutet problematisch an. Bedauerlich ist vollends die Tatsache, dass die
Toleranz gegeniiber Gliedern religioser Minderheiten bei der Note 3—4
aufhort, also mit dem Intelligenzquotienten in Zusammenhang gebracht
wird.

Herr M. Schirer (3. Abteilung des Kapitels Ziirich) kritisiert die neu-
artige Praxis, einen Erlass unter Umgehung von Schulbehérden und Lehrer-
schaft auszuprobieren, bevor er definitiv in Kraft tritt. Wieso erklarte Herr
Erziehungsdirektor Dr. Vaterlaus anlisslich der Versammlung der Pro-
synode vom 11. Mai 1955, seitens des Erziehungsrates ligen keme Eroff-
nungen vor? Der Sprechende beruft sich auf das im Gebetz iiber das ge-
samte Unterrichtswesen des Kantons Ziirich im Paragraphen 316 veran-
kerte Vernehmlassungsrecht der Fachleute, das als ein Gegengewicht gegen
die Titigkeit der Laienbehorden selbst dann benutzt werden muss, wenn es
von der kantonalen Behorde aberkannt ist. Warum einzig die Mittelschulen,
deren Schulpflicht nicht gesetzlich geregelt ist, zur Vernehmlassung kamen,
ist unerklérlich. Der padagorrlbchen Selte des Problems, besonders den bei
Eltern, Kindern und Lehrern entstehenden GCWIS‘SCHHkOHHIktEH (Verquik-
kung der Unterrichtsbefreiung mit dem Intelligenzgrad) ist besondere Auf-
merksamkeit zu schenken. M]t der Bereitschaft der Volksschullehrerschaft.
nach Losungen zu suchen, die ohne Einbruch in die bewihrte Schulordnung
eine gewisse Toleranz gewihren, darf gerechnet werden.

Herr E. Bollinger (Kapitel Hinwil) findet, die frithere Regelung, ortho-
doxe Judlsche Kinder am Samstafrvormlttag von manuellen Arbelten zZu
befreien, sei untragbar gewesen. Die Schiiler sollten am Samstag entweder
uneingeschriankt mltarbelten oder ginzlich vom Unterricht befrelt werden.

Herr W. Kiibler (Kapitel Dle]sdorf) erkundigt sich, welche Stellung der

Frziehungsrat zur Frage des Unterrichtsdispenses hezogen habe.
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Der Vorsitzende antwortet, der Synodalvorstand sei nicht dartiber orien-
tiert, in welcher Weise das Ceschéft innerhalb des Erziehungsrates zur Be-
handlung kam.

Herr M. Diener (Kapitel Biilach) richtet die Frage an Herrn Dr. Schlat-
ter, ob bei den in andern Kantonen durchgefithrten Versuchen ausprobiert
worden sei, alle Kinder von Eltern, die den Samstag als religigsen Feiertag
achten, vom Unterricht zu befreien, und welche Erfahrungen sich mog-
licherweise ergeben hitten.

Herr Dr. H. Hdberli (2. Abteilung des Kapitels Ziirich) betrachtet die
Toleranz als ein zentrales Anliegen der Volksschule, das umfassend zu
untersuchen und wenn moglich zu fordern ware. Wenn der Tagesreferent
von der Aufgabe sprach. den am Samstag in der Schule verbleibenden
Kindern eine tolerante Haltung gegeniiber den Dispensierten nahezulegen,
so wurde auch hier ans Padagogische geriihrt, zu dem sich der Lehrer auf
alle Falle zu aussern hat. Nicht allein das Entgegenkommen gegentiber
kleinen Gemeinschaften ist in Betracht zu ziehen. Es ist auch darauf Be-
dacht zu nehmen, den Zusammenhalt innerhalb des Volksganzen nicht zu
gefihrden.

Herr M. Suter (Vertreter des Kantonalen Lehrervereins) fragt, aus wel-
chen Griinden den Religionsgemeinschaften nahegelegt worden sei, bei der
Einreichung von Dispensationsgesuchen moglichst Zuriickhaltung zu iiben.

Herr O. Meier (Kapitel Pfaffikon) wiinscht Auskunft dariiber, ob der
umstrittene Regierungsratsbeschluss riickgingig gemacht werden konnte,
bevor moglicherweise unerwiinschte parteipolitische Angriffe gegen ihn
einsetzen.

Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass der Regierungsrat be-
reits eine Wiedererwigung seines Beschlusses abgelehnt hat.

Herr Dr. H. Haeberl.- (2 Abteilung des Ka]nte]s Ziirich) stellt die Frage,
ob seitens der Erziehungsdirektion vorﬁesehen sei, die Begutachtung noch
vor Beendigung des Versuches durchzufiihren.

Der Vorsitzende erinnert an die Aussage Herrn Dr. Schlatters, die Ab-
sicht bestehe einstweilen nicht. Die Erwartung, die Direktion wiirde heute
das Begutachtungsrecht zubilligen, ist nicht in Erfilllung gegangen. Fir
eine nachtrdcrllche Beﬂutachtunﬂ liegt von der kantonalen Behorde aus noch
keine Zuswherung vor.

Herr Dr. Kappeli (Abgeordneter der Bezirksschulpflege Ziirich) vertritt
den Standpunkt, iiber jedem Gesetz und jeder Verordnung stehe die in der
Bundesverfassung grundsitzlich verankerte Gewissensfreiheit. Auch Min-
derheiten steht das Recht zu, sich auf diese Freiheit zu berufen. Bei der
Gewiihrung des Dispenses sollte jedoch einzig und allein die religiose Ein-
stellung in Betracht fallen und die Schulnote keine Rolle bplelen

Herr M. Schérer (3. Abteilung des Kapitels Ziirich) verweist auf Artikel
19, Absatz 5 der Bundesverfassung, der bestimmt, dass Glaubensansichten
nicht von den Biirgerpflichten entbinden.
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Herr K. Pellaton (Kapitel Uster) unterstreicht, die Gewihrung der Tole-
ranz sei von keiner Seile aus angefochten worden; man sei als Lehrer ledig-
lich mit der Art dieser Gewithrung nicht emverbtanden.

Der Vorsitzende verwahrt sich gegeniiber der im Protokoll des Regie-
rungsrates enthaltenen Formulierung, die Diskriminierung der vom Unter-
richt befreiten Schiiler werde Missbriuche bei der Dispensation verhiiten
helfen. Die Toleranz, als Ausdruck der Liebe, steht in schirfstem Gegensatz
zu einer derartigen Spekulation.

Herr H. Muggler (Vertreter der Bezirksschulpflege Ziirich) gibt zu be-
denken, ein allzu weit gehendes Entgegenkommen gegeniiber der israeli-
tischen Glaubensgemeinschaft vermichie dem Antisemitismus unerwiinsch-
ten Auftrieb zu geben.

b) Schlussvoten der Herren Dr. Schlatter und Dr. Weber

Herr Dr. Schlatter verdankt die freimiitigen kritischen Ausserungen.
Wenn das Vernehmlassungsrecht vom rechtlichen Standpunkt aus in einem
bestimmten Falle verneint wird, so ist es immer noch eine Frage der Kon-
zilianz und des Ermessens, ob die Lehrerschaft doch konsultiert werden
solle.

Der Sprecher der Erziehungsdirektion vermittelt in chronologischer Ord-
nung sodann einen deiallherlen Einblick in die }‘ntstehun%oeschlchle des
Beschlusses vom 20. Mai 1955 und nimmt im besonderen Bezurr auf inner-
halb der Erziehungsdirektoren-Konferenz und der von ihr eingesetzten
Spezialkommission angestellte Erwigungen.

Wie der Votant an verschiedenen Beispielen belegt, hatte sich der Erzie-
hungsrat wiederholt mit Fallen von Unterrichtsverweigerung am Samstag
aus Gewissenspflicht zu befassen, bei denen Bussen und selbst Uberweisung
an die Gerichte zu erwigen waren. Um aus dieser Lage herauszukommen,
wurde eine neue Losung erwogen,

Als die Mlttelschulen bezucr]lch einer eventuellen Dispensation am Sams-
tag angefragt wurden, sprachen sich die Rektoren einhellig gegen sie aus.

Der Antrag der Erziechungsdirektion iiber den Unterrichtsdispens wurde
erst nach der Versammlung der Prosynode vom 11. Mai dem Erziehungsrat
zur Beratung iiberwiesen. Aus diesem Grunde sah sich der Erziehungs-
direktor an jener Versammlung der Prosynode nicht veranlasst. diesbeziig-
lich etwas zu eriffnen. Der Beschluss des Erziehungsrates datiert vom
22. Mai 1955.

Alle im Hinblick auf die Schulpflicht, die Rechtsauslegung und die
piddagogisch-praktischen Auswirkungen vorgebrachten Bedenken erfuhren
bereits vor der Beschlussfassung eine eingehende Wiirdigung.

Da der regierungsritliche Beschluss am 26. Mai gefasst wurde, konnte
er nicht mehr im Amtlichen Schulblatt vom 1. Juni veroffentlicht werden.
Deshalb erfolgte Ende Mai eine Orientierung der Schulpflegen. in der An-
nahme, diese wiirden sofort die Lehrer informieren. Die Schreiben an die
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Religionsgemeinschaften ergingen erst spater. — Tatsachlich wurde erklart,
man vertraue darauf, dass vom Vorstand der Glaubensgemeinschaft die
Dispensation nur in Fillen empfohlen werde, in denen die Unterrichts-
befreiung eine Gewissensfrage darstelle.

Die Abhingigkeit der Dispensation von den Leistungen der Schiiler
ergab sich aus dem Umstand, dass die kantonalen Behorden ein Entgegen-
kommen gegeniiber Religionsgemeinschaften nur so weit als traghar erach-
teten, als die Ausbildung der Kinder nicht ernsthaft in Frage gestellt wurde.
In diesem Zusammenhang driingt sich die Frage auf, ob die Lehrerschaft
bereit ware, die Toleranz absolut, d. h. ohne Ricksicht auf die Schullei-
stungen, zu gewihren.

Der Vertreter der Erziehungsdirektion betont, dass die Gesuche mit den
Vernehmlassungen der Schulpflegen an die Erziehungsdirektion gelangen,
die in jedem einzelnen Falle den Entscheid treffen muss.

Die Frage, ob das gehaltene Tagesreferat (als Orientierung seilens des
Sekretariates) ausgehiandigt werde, bedarf noch der Abklarung.

Wann der Regierungsrat eventuell auf seinen Beschluss zuriickkdme,
lisst sich nicht beantworten. Vielleicht wird er vorerst noch die Stellungs-
nahme der Kapitel zur Kenntnis nehmen. _

Herr Dr. Weber erginzt, das heute vorgelragene Exposé stelle keine ab-
schliessende Stellungsnahme dar, bei welcher der Regierungsrat behaftet
werden konnte.

Fine gewisse Begutachtung liegt nun in Form der verschiedenen Ein-
oaben vor.

Es ist zu unterscheiden zwischen einer angeordneten Begutachtung und
dem Recht der Schulkapitel. sich vernehmen zu lassen.

Die Moglichkeit, vor Ablauf der zweijahrigen Versuchsperiode auf den
oefassten Beschluss zuriickzukommen, besteht. Dieser war milt veranlasst
durch die Griindung der jiidischen und adventistischen Privatschulen in
der Stadt Ziirich; im Hinblick auf sie bot eine elastische Regelung inner-
halb der Volksschule eher die Gewihr, einen Teil der auf den freien Sams-
tag angewiesenen religiosen Kinder weiterhin in der allgemeinen 6ffent-
lichen Schule behalten zu konnen. Bei Nichlgewithrung der Dispensation
war damit zu rechnen, dass mehr Kinder aus Gewissensgriinden in die neu
gegriindeten Privatschulen gedringt wiirden.

Tatsichlich erwachsen aus der nun gewithlten provisorischen Regelung
etwelche Schwierigkeiten, weil die Schiilerleistungen mit ein Kriterium bil-
den bei der Abwiagung der Frage, ob die Dispensation im Einzelfall gewadhrt
werden solle.

Herr Dr. Weber wiinscht zuhanden der Erziehungsdirektion eine Kopie
des Protokolls der heutigen Versammlung, um auf dieses und eventuelle
weitere Unterlagen gestiitzt, den Regierungsrat zu orientieren.

Dass die Lehrerschaft gegen Fnde des Versuches noch zur Vernehm-
lassung kommen wird, diirfte so gut wie selbstverstindlich sein, Das Begut-
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achtungsrecht wird nicht aberkannt. Der Regierungsrat hat jedoch ent-
schieden ohne vorherige Konsultation der Lehrer.

Der Synodalprisident richtet Worte des Dankes an die Vertreter der
Erziehungsdirektion und die Giste, wie auch bereits an die tibrigen Ver-
sammlungsteilnehmer.

Wahrend des Unterbruches der Sitzung, von 18.20 bis 18.25 Uhr, ver-
abschieden sich die Géste mit Ausnahme der beiden Abgeordneten der
Erziehungsdirektion und dreier Vertreter der freien kantonalen Lehrer-

organisation (ZKLV).
5. Beschlussfassung durch die Kapitelsprasidenten

Die Kapitelsprisidenten stimmen folgendem Vorschlag des Vorsitzen-
den stillschweigend zu:

1. Alle Prisidenten werden ihre Kapitel im September in angemessener
Form iiber den im Amtlichen Schulblatt vom 1. August 1955 verdffentlich-
ten Regierungsratsbeschluss vom 26. Mai 1955 orientieren und die heute
bestehende Situation hinsichtlich des Begutachtungsrechtes darstellen.

2. Der Synodalvorstand wird in Verbindung mit der freien Lehrer-
organisation (ZKLV) das weitere Vorgehen priifen.

3. Ausgehend von einer Anregung Herrn J. Baurs (Prasident des Kan-
tonalen Lehrervereins) wird gestiitzt auf einen provisorisch formulierten
Antrag Herrn O. Meiers (Prasident des Kapitels Pfiaffikon) — nach Voten
der Herren Kuen (Prisident des Kapitels Meilen) und Zeitz (Prisident des
Schulkapitels Ziirich) — einstimmig, ohne Enthaltungen beschlossen:

a) Die ausserordentliche Kapitelsprdsidenten-Konferenz vom 17. August
1955 beauftragt den Synodalvorstand, der Erziehungsdirektion ihr Befrem-
den dariiber kundzutun, dass in der wichtigen Frage der Dispensation
judischer und adventistischer Schiiler (Beschluss des Regierungsrates vom
26. Mai 1955) die Lehrerschaft nicht v o r der Beschlussfassung zur Ver-
nehmlassung eingeladen wurde.

b) Die ausserordentliche Kapitelsprasidenten-Konferenz ersucht die Er-
ziehungsdirektion nachtriglich, die Schulkapitel zur Stellungnahme ein-
zuladen und begriisst es, wenn der Entscheid dariiber, ob diese gestatiet
wird, im Hinblick auf die im ndichsten Monat stattfindenden Kapitelsver-
sammlungen bis langstens am 1. September 1955 dem Synodalvorstand zur
Kenntnis gebracht werden kann.

Um 18.50 Uhr verdankt der Synodalprisident die Mitarbeit der Teil-

nehmer und schliesst die Konferenz.
Kiisnacht und Ziirich, den 27. August 1955

Der Priasident: W. Zulliger
Der Aktuar: V. Vigeli

o4



	Bericht über die ausserordentliche Konferenz der Kapitelspräsidenten

